
DER EBROVERTRAG UND DER AUSBRUOH
DES ZWEITEN PUNISOHEN KRIEGES

Die Vorgeschichte des zweiten punischen Krieges und die
damit zusammenhängende Kriegsschuldfrage ist ein altes Pro
blem, das nach dem Weltkriege erklärlicherweise wieder be
sonders viel erörtert worden ist. Di~Schwierigkeiten bestehen
darin, dass nicht nur das genaue Datum des Bündnisses zwischen
Sagunt und Rom fehlt, sondern ebenso der genaue Wortlaut des
Ebrovertrages. Von seinem Verständnisse hängt aber nicht
'weniger ab als von der damit zusammenhängenden Saguntfrage.
Dadurch, dass man meinte [Ed. Meyer 1}, Beloch 2}, Täubler S}],
der Ebrovertrag sei von Polybios mit Unrecht in die E~örte

rung der Recht.sfrage hereingezogen worden 4}, was Polybios
als historische Darstellung gebe, sei in Wahrheit nur politische
Reflexion, und was er ü bel' die Haltung der Karthager zum
Vertrage berichte, sei unbrauchbar, verschloss man sich den
Zugang zu dem Problem. Es ist daher zu begrüssen, dass nach
Drachmann 5), Groag 6) u. a. nun auy~ Ot.to in einer soeben
erschienenen feinsinnigen Studie 7) diese Tbese aufgegeben hat.
Trotzdem scheint mir auch jetzt noch nicht alles geklärt zn
sein. Bei den Verhandlungen zwischen Rom und Karthago 220

') KI. Schriften II 346 ff.
2) Herrn. 50, 359.
3) Die Vorgeschichte des 2. punischen Krieges, S. 58. Vgl. auch

Hallward, Cambr. Ane. Hist. VIII S.29.
') s. Täu bIer a. a. 0.: 'für die Rechtsfrage über die Entstehung

des Krieges ist ... das Resultat gewonnen, dass der Ebrovertrag aus
ihm auszuscheiden hat'.

5) Drachmann, Saguntund die Ebrogrenze. Danske Videnskab.
Selskab, hist.·phil. Meddelelser In, 3, 1920. Unglücklich ist sein Ge
danke, den inneren Zusammenhang von Saguntfrage und Ebrovertrag
aufheben zu wollen.

6) In seinem ausgezeiclmeten Buche,.~annibalals,I;'~Q)iti~~t:,S.34.
64 f. 75. Zu seiner Beurteilung des Polybiosberichtes über die kartha
giechen Verhandlungen s. unten S. 227 A. 3.

') Hist. Zeitschr. 145 (1932), 499 ff.
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und 219 haben sich die Karthager nach Polyhios nicht auf den
Ebrovertrll,:g.~2?:2~§,_~o.lld~rn auf den Friedensvert!agvon,2.41
ge§tiit~t, SÜ~ taten das nach Otto (S.509), weil der Ebrovertrag
nlcht zu verwerten warj--denn die Römer hatten bisher mili
tärisch südlich des Ebro nicht eingegriffen. Aber Otto gibt
'an anderer Stelle selbst zu, dass die Intervention zugunsten
von Sagunt im hthre 220 und die damit zusamm!':lnhängende
r~r_tein3:hnw gegen die karthagischen Torboleten dem Geiste
des Vertrags zuwiderlaufe, 'der eigentlich ... das verbündete
Sagunt preisgab' (S. 503), dass die Forderung, nichts für die
Torboleten zu unternehmen, 'natürlich eine ganz unmögliche
Zumutung' war (S. 506). Der l],~,l:overtrag, den die Rö~er

nach Polybios vor allem 1) als durch die Karthager verletzt
h~nstellten, hätte also, wie das schon oft hervorgehoben, um
gekehrt von den Karthagern gegen, die Römer ,ausgespielt
w.~rgensoll~Q. Otto er~lärt die merkwürdige Ta:tsaci~e dar
aus - und er steht mit seiner Erklärung nicht allein -,
dass den Karthagern der Vertrag, den Hasdrubal 226 abge
schlossen, im Jahre 220 und 219 'höchst unbequem' wa:r;
c!enn-in-hdiesem Ve.rtrl1ge war Rom als eine Macht anerkannt
worden, 'die in Spanien neben den Karthagern entscheiden
könne' (Otto S. 509)2). Mit, anderen Worten: nachdem man
226 Nordspanien preisgegehen hatte, habe man 220 und 219
!liese ,Bindung nicht mehr respektieren wollen. Mit dem
Diplo~~nJmjff: ,'was Hasdrubal abgeschlossen hat, geht
Ulrs:die wir den Vertrag nicht ratifiziert haben, nichts an",
hab.e-man,sichjibEll: gen Vertrag hinweggesetzt und sich, wie
übrigens auch Hannibal, , auf den Lutatiusvertrag von 241
versteift; aus ihm habe man ein völliges Desintere~sement

Roms an Spanien abgeleitet und die-rechtliche Unmöglichkeit
ffri" Rom, "ein Bündnis mit Sagunt abzuschliessen. - Wie ist
daIm aber das offene Ignorieren eines Vertrages, der in
urkundlicher Form 8) und von beiderseitig dazu berechtigten
Magistraten abgeschlossen war 4), und der damit als rechts-

') Pol. ur 21. 29 und dazu unten S. 226. Der Lutatiusvertrag
trat für sie erst se k und ä r hinzu.

2) Ebenso Drachmann a. a. O. S.14f., Schnabel, Klio XX
S. 116 (Hannibal hatte 'die Absicht, die Fesseln der Ebrolinie loszu
werden') und wohl auch Taeger, PhiloI. Wochenschr.1930 Sp.353ff.

3) VgL Täubler a. a. O. S.50.
') Wahrscheinlich 'unter Assistenz der im Lager anwesenden Rats

mitglieder'; Täubler, Imp. Rom. I 98'; Groag a.a.O. S.29f.
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verbindlich betrachtet werden musste 1), zu vereinbaren mit
der doch auch von Otto mit vollem Rechte vertretenen These,
dass die Karthager nicht zum Kriege getrieben 2) und dass
sie sich diplomatisch äusserst geschickt verhalten hätten 3)?

Wäre Otto im Recht, so würden eben doch mindestens
seit der römischen Intervention vom Herbst 220 Ilannibal,
und alsbald auch die Karthagische Regierung einen Krieg
'irr0v0ldert ha~en, .der 'schon nicht mehr Präven~ivkrieg war;
'sondern ~iner, d~r expansiv wenigstens auf' die Erreichung'
der Pyrenäengrenze zielte. Begonnen aber wäre er' so, dass
die öffentliche Meinung gegeri Karthago stehen musste.

Das' ganze Problem würde ja ausserordentlich viel ein
facher sein, wenn man mi1i.JlJ3ehr~ns4) zwei Dinge annehmen
würde, einmal, dass Dicht Polybios, ,~PIld.ern Livius und Dio
(Zonaras) massgebend seien und dementsprechend im Ebro
v~:r;trag die Eximierung von Sag~nt ausgesprochen gewesen
~äre; zum andern aber, dass, wiewohl die ,Freiheit von
.,......"", . -.

Sagunt durch den Ebrovertrag festgelegt war, dieser trotz-
d~,m keine Gültigkeit gehabt hätte, weil C Hasdrubal zur Ab
schliessung des Ebroabkommens nicht befugt war'. Verwirft
ma!1 jedoch diese Thesen, was auch Otto im Grunde' tut 5),
so bleiben Schwierigkeiten; und es erscheint mir fraglich, ob
Ottos Anschauung, ,die sich auch im Gegensatz zu Groags 6)
besonnenen und sorgfältigen Ausführungen befindet, das Rich
tige trifft, ob man ,die Haltung des karthagischen Senates
nicht auch anders erklären kann. Um das zu begründen,

') Groag a. a. O.
2} Dass Hannibal seit der römischen Intervention von 220 sich

auf einen Krieg mit Rom einzurichten begann, weil er sah, dass'
der Krieg unvermeidbar wurde, da Rom die ungestörte Behauptung
des kartllagischen Kolonialreiches in Spanien untergrub (0 t to S'906),
steht natürlich auf einem anderen Blatte.

S) Otto S.511.
4) Gött. Gel. Auz. 1923, S. 218 ff.
5) S. 500: Der Ebrovertrag 'ein freundschaftliches Abkommen, das

auf beidenSeiten von Magistraten, die an sich zum Abschluss von
Verträgen berechtigt waren, getätigt wurde'. S. 501: 'Wenn man auch
aus mancherlei allgemeineu Erwägungen heraus (hinsichtlich des Ebro
vertrages) nicht den Annalisten, sondern Polybios Glauben schenken
darf ..•, so ergibt sich doch' (nämlich die Zweiseitigkeit des Vertrages).

6) Vgl. insbesondere S. 69; auch Meltzer, Geschichte der Kar
thager II S. 429 ff.; Kromayer, Hist. Zeitschr. Bd. 103 S. 249 ff.;
Roms Kampf um die Weltherrschaft S. 23 ff.
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muss ich noch einmal wenn auch ganz kurz - die schon so
oft behandelten li~_r,g1inge, soweit sie hier iu Frage kommen,

Jekapitulieren;-wobei ich meine abweichenden Auffassungen
jeweils. ~~;nerke 1}.

\.1. ,Karthago schuf sic4 seit Ende 237 unter Leitung der
Barkiden ein Kolonialreich in Spanien.

:~/ dadurch beunruhigt und durch die in Mitleiden-
schaft gezogenen Massalioten gedrangt, trachte~e rechtzeitig,
et~a 231 (Täubler, Schnabel, Otto) 2), einen. I>unkt in die
Hand zu bekommen, um eveutuell auf ihl1 gestützt (O{]P1'}n7{]WV
Pöl. III 15,13) eine weitere Ausdehnung der Karthager nach
Norden zu hindern. Daher die Beziehungen, die damals
zwischen Rom und Sagunt (d. i. den dortigen Römerfreunden
Karthagerfeinden) angeknüpft, durch Massalia vielleicht ver
mittelt ,wurden.

.3. Der Interessengegensatz zwischen Karthago Rom
war gegeben, weil zwei expansive Tendenzen 11) gegeneinander
wirkten. wurde offenkundig bei den diplomatischen Ver-

""'"handhingen von",,22(i, die zwischen einer römischen Gesandt·
schaft und Hasdrubal stattfanden (Pol. II 13,7). Die Einzel
heiten kennen wir nicht; doch muss es sich dabei um Auslegung
de~ Lutatiusvertrages bzw. um einen Zusatz zu ihm gehandelt

,haben '}. D!e Karthager mägen damals verlangt haben
und nach der politischen Gesamtlage (Keltendruck auf Ober
it~I!~p) .waren sie in der Lage, Forderungen zu stellen! -:
Lösung. der Beziehungen Roms zu Sagunt; denn Spanien

') Die Literatur jetzt zusammengestellt von Otto am Schluss
seines Aufsatzes. Dazu noch J. Vogt in der 'Geschichte der flihrenden
Vlilker' Bd. VI S. 89 f.

') Groag S. 55 (vgl. S. 38, 58) setzt das sagllntinische Bündnis erst
in den Splitherbst 220, verwirft also Pol. IIr BO, 1 nJelouw heuw /70"/
:rct?0nt?0v rwv Kar' 'Avvlßl%V lll%t(!WV, ebenso UI 14,10 (Hannibal weiss
schon vor der römischen Intervention 220 von dem Bündnis) als Kom
bination. Die Unterbewertung der letzteren Stelle hängt wieder damit
zusammen, dass Groag die Spnren karthagischer Quellen überhanpt
leugnet (S. 11 f.).

3) Taeger a.a.O. S.353f., Otto &.&.0. S.507. DieBehauptullg
T. Funks, Cambr. Anc. Hist. VIIS. 810, der Ebrovertrag 'was in
th e first ins t an ce (von mir meant to protect the interests
of Massilia', geht zu weit. Richtiger Schulten daselbst S. 788,
Otto S.497.

4) Vgl. Täubler, Imp. Rom. 197.
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ane karthagische Interessensphäre. Das entspräche auch dem
Lutatiusfrieden! weil die Nichterwähnung Spaniens in ihm
römisches Desinteressement bedeute. Dle Römer wü-pschten
umgekehrt etwa: Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Sag,unt,
e'b,enso gemäss dem Lutatiusfrieden; Beschränkung Karthagos
a!lf Südspanienbis zu einer Linie, die südlich Sagunt lag. 
Das Ergebnis war dann ein nach langem Verhandeln 1) erzieltes
KQmpro!!,1iäs (Ebrovertrag): geide' I{ontrahenten verpfliohteten
sich, die Ebl'oJinie Jnilitäriscb zu überschreiten. Wie
vler~onst'~twa noch in dem Vertrage gestanden hat, wissen
wir nicht; sehr viel mehr wird es nicht gewesen sein (siehe
unten S.228)2). Wichtig war jedenfalls etwas :Negatives: über
Spanien südlich des Ebro stand nichts darin 8). Das heisst
al ISO : Eom wich hinsichtlich der Dem~rkationslinie zurück.
Das war ein Erfolg J{artbago~. Der Streit um Sagunt wurde
aber vertagt; die Verhältnisse südlich des Ebro, also auch
hinsichtlich Sagunts, Jm'~Unldareu: Die Karthager
v-erharrten bei ihrer Auffassung, die Römer bei der ihrigen.
Die Formel von dem Verbot nur militärischer Interventionen
nördlich bzw. südlich des Ebro bedingte keine direkte Preis-

.s.~gunts. Das war ein Erfolg Roms.
lUnter dem ,~eichen, den Konflikt zu vermeiden, stehen

noch die Jahre bis 220. ' ~om zog aus seinen Beziehungen
zu Sagunt keine Konsequenzen, Hannibal, respektierte aus
politischen, nicht aus rechtlichen, Grti~~len jene Beziehungen,
als er.,pp,anien bis zum Ebro okkupierte. '

5. Mit der Entlastung der politischen Situation in Ober
italien beginnt Rom dann im Jahre 220 oder kurz vorher
seine Beziehungen zu den Freunden in Sagtmt wieder zu
intensivieren,greift in dIe dorl;ig~1!inneren Verllältnisse robust
ein und versucht, den Saguntinern Rüoken zu steifen
gegenüber dem damals abwesenden Hannibal und auch gegen
über karthagischen Untertanen (Torboleten), mit denen die
Saguntiner in Fehde lagen. Mit Nachdruck betont Rom

I} Pol. Ir 13,6 und da.~u Ed. Meyer a. a. O. S.341.
2) Denkbar wäre, dass man in einer Präambel die grl1ndslitzliehe

Anerkennung des Lutatiusvertrnges ausgesprochen hätte.
3) 0 t to S. 501 paraphrasiert die Polybiosstelle Ir 13,7 «(Tvv&i}~a~),

'Sv ais .'lv t-t1;v BÄ.Ä.l1v 'I{I11e€av na(u!t1tclmrov' mit 'andere Gegenden
Spaniens als der Ebro seien in dem Vertrage nicht erwähnt gewesen"
was ich nicht für richtig halte.

Rhein. Mus. f. Philol. N.F. LXXXI. 15
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~""C:~~::C~"" .~. Spät~erbst 220 bei seinen Besprechungen mit
in Karthago :Nova, dass Saguntunter römischem

~9hutze stehe,.;und ersucht dringend um Respektierungder
Ebrolinie 1). HannU:lal erklärt die Einmengung Homs, die die
Ruhe innerhalb des karthagischen Territoriums stören musste,
als Verletzung des Ebro(?)-Vertrages 2) und geht nach Rück
frage in Karthago und naeh dem Scheitern der römisch
karthagischen Verhandlungen in Karthago (Winter 220/219)
imFrÜlijalii 219 gegen Sagunt vor.
~: .,+"~.w",,,

((),i Mit dieser ersten römischen Demarche in Karthago,
aber ebenso mit der zweiten vom Spätherbst 219, hängen
nun jene oben berührten Streitigkeiten um Sagunt zusammen B),
w.Qpei die Römer den Ebrovertrag in den Vordergrund rückten
(nean:ov p,ev , .: PoL IrI 29,2) 4), Hasdrubal habe l so mÖgen
sie ausgeführt haben, um die. Beziehungen Roms zu Sagunt
gewusst., Dl!dler Ebro'lertrag sie nicht ausdrücklich verbiete,
so hätten die Karthager sie damit als zu Recht bestehend'
&!ierkannt.;' das zeige auch Hannibals Verhalten Sagunt gegen~

~ber. Ausserdem aber sei ja das. Saguntbündnis aueh noch
gedeckt durch den Friedensvertrag von 241 (ual p,~v h tall:
neel L.tueUav o'l)vtrquau; ?]V lyyeamov . , ,. (ntrJ.ex8LV tol{;
aprporiewv o'Vp,p,aXott; r~v nae' euareewv aaepalstav Pol. III
29,4)1'). U!!!gek!]Q.rt13choben die I(arthager den Ebrover~

tta,Kjl!d~!:dij,gt~n.imn.d., Der. VerJr.ag .war, wie wir sahen,

') Pol. III 15,5.
') 'Y{j.leher Vertrag verletzt sein soll, ist aus Pol, III 15,7 .nicht

zu erkennen. TänbleI, Vorgesehichte S. 45f. dachte an das römisch·
saguntinische Bündnis, was unmöglich ist, Otto S.508 an den Luta
tiusfrieden. Ich würde mit Groag S. 5S", 61. 32 eher den Ebrover·

annehmen.
Im einzelnen sind die heiden Verhandlungen nicht genau aus·

einanderzuhalten und auch nur vermutungsweise zu rekonstruieren.
Dass von dem, was Polybios für die zweite Gesandtschaft berichtet,
manches in die erste gehört, hat Täubler, Vorgeschichte S. 57ff.
richtig betont. Zustimmend Ed. Meyer S.364', Otto S. 509; anders
Groag S.65".

4) Dass das TCt!iircov fl'SlI und das folgende "al fI'~lll (s. oben im
Text) nach Polybios nur zu den Diskussionen gehört (A.iyemt
öe TCoA.A.dn~ "al (mo TCOA.AiiJV TCaq' aVl'oi",), verschlägt nichts, da die
Argumentation durch die Stelluugnahme der Karthager in III 21
gestützt wird.

n) Dieses Argument ist wohl überhaupt erst zur Widerlegung des
karthllgischen Standpunktes vorgebracht worden.
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ein höchst unvollkommenes Instrument, das auch für die
I(a:ithager keine absolut sichere Handhabe bot. Sie mögen
ä,]sö behauptet haben, dass das, was die' Römer über die
Vorgeschichte des Vertrages vorbrächten, und was sie aus
indirekten Argumenten und Schlüssen e silentio ableiteten,
für die karthagische Regierung nicht massgebend sein könne,
um so weniger als sie den Vertrag nicht abgeschlossen und
nrcht ratifiziert hätten 1). .Für die in ihm enthaltenen Un
idarheiten, die übrigens die Römer selbst zugäben 2), seien

'sie infolgedessen nicht verantwortlich. Wolle man überhaupt'
vörwaitir'KommeIi~"sö niusse man' den Vertrag im Hinblick
auf dia Saguntfrage aus der Debatte ausscheiden S

). Dann
aber bleibe grundlegend der Friedensvertrag von 241. In der
damals genau spezifizierten Liste der gegenseitig zu respek
tierenden ovpp,axoi fehlten aber die Saguntiner, wie auch
sonst nichts über Spanien im Lutatiusvertrag stand. Könne
also der karthagische Senat eine Abänderung durch den
Ebrovertrag für Nordspanien anerkennen, so könne er es nicht
für den Süden.

Auf die Richtig){eit oder Unrichtigkeit des beiderseitigen
Standpunktes konü::iit es hier ---.:. wenigstens vorerst nicht
~n; -wohl aber ist jetzt die Frage zu stellen, wie auf der
Grundla.ge der vorstehend postulierten Hergänge und Dis-

') Vielleicht ist in den pikierten Worten "&as ". n(/OS 'Auo(/ovfJav

of1'oAoylaS ... I1s olhe yeyev'lJf1'EvaS, er "&B yeyovC%uw oiJoiw oiJuas n(/OS

avl'OVS Ota "&0 X())(/tS "&i'js urped(/as nen(/axi}at yvwf1''lJS (Pol. IU 21,1)
gleichzeitig eine innere Frontstel1ung gegen das selbständige
Vorgehen des Strategen Hasdrubal enthalten. Vgl. Pol. III 8, 4: oiJ

n(/oaixov'Ca (sc. Hasdrubal) 'Ci[! avveo(!itp TWV Ka(!X'lJ0oviwv (nach Fabius).
2) Pol. III 21,6: 'Pwf1'aiot ... rpau1lovus &1Ie(!aiov ",lw in ota

",evovu'TjS 'Cijs 'Cwv Zanavi}ai())v m}Ä.e())s •.• ovvaTov eivat A.oytp ne(?t
'Cwv &f1'rptuß1/'&Ovftiv())v iiteSayew. - Vgl. auch Q. Fabius Maximus'
Einstellung Zon. VIII 22.

3) Groag a. a. O. S.75 will die Ausschaltung des Ve~JCtrag!311durch
die karthagische Regierung als"ei!J;.J1.:titiiegenll:on;!fien g;g~~,.EQm<;le)ltlm.
damit sie nicht auf· der Vertragsverletzung durch die Römer hel'um
reiten müsste. Das ist aQl1r. nicht .,!!l~11t "Wahrscheinlich,ßI1,gera~edie
Römer es sind, die<;len Ebl'overtrag betonen. WennEd. Meyer a.a. O.

"C','_'_" "'~"""'''_""'_'.''''_'_'_M·····'····'-'_''''0_

S;,364 für möglich hält, dass die Karthager doch mit Naehdruck auf
den Ebrovertrag hingewiesen hätten uud dass das dann nur in der
unter römischem Einflusse stehenden Tradition verwischt WOI'den sei,
so heisst das doch zu einfach die überlieferung ins glatte Gegenteil
verkehren.

15*
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kussionen von der Tradition gez ehnete Bild
entstehen konnte:

..römische Regierung und die Kreise, die die
römische öffentliche Meinung beeinflussten, haben für ihre
Zwecke den Lutat.iusvertrag verwertet und ihn so inter
pretiert, wie er ihnen dienlich erschien (vgI. Pol. III 29, 4 ff.
3D, 3). Sie haben aber auch den Ebrovertrag, wiewohl er
dem Wesen nach für sie ungünstig war, i:u..demSinne,. \vie
si~ HUI ,vt}rstaIl~en>, .ausgebet!tet. Dass.. die ifart:häger diese

.Interpretation nicht mitmachten und den Ebrovertrag aus
dy! Debatte ausgeschieden wissen wollten, haben dann die
Rijmer als 'karthagischen Vertragsbruch' in die Welt hin~us-

römische und vom römischen Standpunkte aus
schreibende Geschichtsschreibung kennt den mageren Inhalt
des Ebrovertrages, der nicht viel mehr als sq;' qJ p,~.8

'Prop,a(ovr;; .,;o~ ''lie{lav .ov "Ißrjeor;; 'JTm:ap,ov 'JtOASp,OV 8y.cpeeSW,
J(aexrJ0ov(ro'll {!'JtrJxootr;; oi5at, p,*e J(aeXrj{jovlovr;; 8'Jtt 'JtoMp,rp
.dv "IßrJea Otaßatvsw (vgI. App. Ib. 7) enthalten haben wird.
Sie weiss wohl auch davon, dass bei den Verhandlungen voil
2.2f3 vom Lutatiusfrieden die Rede war, dass die Abmachungen
Roms mit Sagunt zur Debatte gestanden, dass Rom das Recht
hierzu aus jenem abgeleitet und dass ,,~er Ebrovertrag das
f(jmisch-saguntinische Bündnis nicht ausdrUckliol1"aufgehoben
hatte. Daraus dürfte dann die 'Erneuerung des Lutatiusfrie-

geworden sein, von der wir bei Livius lesen (foedus
renovavemt POPUlU8 liomanus; Liv. XXI 2,7). Die-TrJ!.slition

ferner die römische Version, Karthago hätte den Ebro-
v~rtrag 'I). Weil sich. a.ber die spätere Annalistik in
d~r komplizierten Frage nicht mehr zurechtfand, so hat
kQrzerhand (vgl. App. Ib. 7; Dio = Zon. VIII 21; Liv. XXI 2, 7.
6, 4. 18, 9) - wenn auch in verschiedener Weise die Auf-
nahme Sagunts in von sich aus gefolgert.
Ja sie hat sogar - durch Kenntnisse unbe-
schwert - ge'Wg.entlich .1lüch ausserdem gemeint (App. Ib. 7,10.
Ann. 3), ,~agunt mÜSl;le. wohl nördlich des Ebro liegen 2).

1) Wahrscheinlich spricht aus Pol. III 21 I!'abius (s. Pol. III 8);
vgI. Beloch, Herrn. 50, 8.371, Groag a.a.O. 8.74.

2) Bei Livius scheint Sagunt wohl südlich (XXI 16,5), aber doch
nicht weit entfernt vom Ebro zu Vgl. XXI 2,7: der Ebro soll
die Grenze sein utriusque imperii; die Saguntiner wohnen aber medii
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Wann die Anschauungen aufgekommen sind, ist schwer zu
sagen. Manches mag vielleicht schon auf den Kriegsbeginn
zurückgehen uud der Erzielung einer Kriegspsychose 1) gedient
haben.

",jf)~uch Polybi?s steht unter dem Einfluss der römiscben
Tradition. Er wiederholt immer wieder, dass der einzige
Inhalt des Ebrovertrages das Verbot der militärischen Ebro~

überschreitung - bei ihm sogar seitens der I\'arthager allein
g~wesen sei (II 13, 7; III 27, 9. 29, 3. 30,3), stimmt aber
andererseits dem gerade den Karthagern gemachten Vor
wurf zu, sie hätten sich unerhörterweise iiber diesen so
umrissenen Vertrag hinweggesetzt (IH 29, 2: ovx o:Ocrrp:lov,
xafJ6.nse 01 KaexrJ(J6vtOt Ä8')'sw liJa(!(!ovv). Die Kriegsschuld
treffe, sagt er IU 30,3, wennman nicht bis auf da~ römische
'Verbrechen an Sardinien zurückgreife, die Karthager; denn
die Vernichtung Sagunts verstosse nicbt nur gegen den
L~tatius-, sondern e ben so gegen den' Ebrovedrag, der
bestimme, dass die I{arthager den Ebro in kriegerischer Ab
sicht nicht überschreiten dürfen (si fliv 'tt(; n)v ZaxaviJrl(;
ancbÄetav aldav T:{iJrlat 'toii noUflov, av')'xwerrr:iov (itJ{XW(; eq
6v1'J'IIoxivat 'tov n61..sflov KaemtJovtoV(; xma .e 1:U(; enl tov
Avtat{ov (}V'JIlHJxa~, %aO' 11(; lOet rot(; exa7:eeWV aVflflaXOt(;, 'ti}v
vrp' 8%a'teeWv v:n&exstv aarpaktav, xara te rci(; s:n' 'Aa{jeovßov,
xaiJ' 11~ ovx [tJetotaßa{vsw Tc}V "Ißnea :nOT:aflOV s:nl :nOUflq)
Kaexr;{jOJ'{oV(;' el (je 't~v IaeMpo(;a.rpateeotV xTl.). Der unbe
fangene Leser, der die geographische Situation nicht kennt,
muss hieraus schliessen, dass Sagunt nördlich liegt, und
Appians Quelle hat den Schluss vielleicht gerade aus Polybios
gezogen hzw. aus einer römischen Überlieferung, die sie heide

inter imperia, was· wie eine neutrale Zoue zwischen ihnen aussieht.
Dazu auch Dio = Zon. VIII 21: <ol Zauvv{}tot) oi> 1r ci q q (j) 1: 0 iJ no 1'a
p.o 1) oluoihrrES 1'oi) "IP"lqo5. Auch nach App. Ib. 10 denkt man sich
Sagnut nicht weit vom Ebro1 wenn auch hier nördlich. Liv. XXVI
42, 6 ist der Ebro 7 Tagemll.rsche von Karthago Nova entfernt, was
wieder nnr passt, wenn man den Ebro bei Sagunt fliessen lässt (Ed.
Meyer a. a. O. S. 451). Zu Livius' Gedankenlosigkeit in geographiscl1en
Dingen s. auch Ed. Meyer a. a. O. S.407f.

') Damals wusste man von der geographischen Lage Sagl1nts
weithin noch sehr - Vgl. jetzt auch F. Cornelius, C!lnnae
(13. Beih. zur KHo N.F., 1932) S. 71: 'Die Fabeln über Hannibal ...
sind aus dem Kriegsfieber selbst hervorgegangen' (sind nicht erst
spätere ltl1nalistische Erdichtungen).
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benutzten. Der Verdacht, dass er selbst jenen groben Irrtum
mitgemacht hat, ist in der Tat trotz Ed. Meyer1) nicht ganz
von der Hand zu weisen und ist ihm von neuerenForschern
wirklich zur Last gelegt worden 2). DassPolybios, wo er
aus karthagischer Quelle schöpfte, wie in IiC14, 9 f., 8agunt
korrekt südlich ansetzte, ist kein Gegenargument, denn wir
sehen, dass er bei dem Zm~a.Inmenarbeiten der verschiedenen
QqeJlen mit dem ganzen Abschnitt nicht recht fertig geworden
ist,"-;};;;;s er'trotz' eifrigen Bemühens sich von den einseitigen
'.Auffassungen nicht frei machen konnte, wie er sie im 8ci
pionenkreise hörte oder bei Fabius, .Cato und anderen las,
kurz, dass er das Problem wirklich zU meistern nicht im '
Stande war. Zum mindesten kann Polybios, trifft jener Ver
dacht nicht zu 3), den Ebrovertrag nicht verstanden haben;
denn wollte man ihn heranziehen, so konnte das nicht ge
schehen wegen der expressis verbis in ihm enthaltenen Be
stimmung, sondern nur um dessentwillen, was er nicht enthielt.

Aus Vorstehendem erg i b t sie h : Der Ebrovertrag
un~ seine Interpretation sind nicht erst später von der Dis
kussion und Tradition fälschlich in die Debatte gezogen
wgrden, sondern sie haben in den Streitigkeiten eine Haupt
roJle,~espielt.

(;{. Die Karthager haben sich über die Bindung an die
Ebro~ren~enicht hinwegsetzen wollen. (Die Art, wie die
Römei· die"' iIaltimg der karthagischen Regierung zum Ebro
vertrag ausgeschlachtet haben, ist tendenziöse Entstellung;
beiSilenos oder Sosylos dürften die Dinge ganz anders aus
gesehen haben.) Will man von einer Eliminierung des Ebro
vl;\rtrages sprechen, so trifft das höchstens für Rom zu;
denn allerdings konnte Hasdrubal ~26 mit Grund annehmen,
dass das C Verschweigen~Spaniens südlich des Ebro und die
Festlegung des Beot; aexijt; auf diese Linie nichts anderes
bedeute als eine V~Js'ch!.ei(;}r:J!J]g ~esRückzuges, die man dem
GegJu:u:...zur..eEnt§ii3.MUDg.der. ~~gi~g.gestehen konnte.

') A. a. O. S.344f. - S.451 rechnet er freilich selbst damit, dass
die 7 tägige Entfernung von Karthago Nova bis zum Ebro bei Bol. X 9, 7
wie bei Livius (s. Anm. 2 auf S. 229) nur bis Sagunt reichen könne.

') O.Cuntz, Polybios und sein Werk, S.65f. Vgl.Hallward,
Cambr. Anc. Rist. VIlI 29.

3) Wegen IU 17,2f. mit 59,7.
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\?~ In dem V:el'h~ltendeskarthagischen'Senat,estritt jeller

latente Gegensatz zwischen der Regierung und ihren grossen
Felalierrefi hervor'l);der für Karthago so unheilvoll war 2):
<rewiss'-gelit'F~bi~s (bei Pol. III 8) in der Betonung dieses
Gegensatzes zu weit. Die karthagische Regierung hat sich
220 und 219, wie jetzt~lIgemein angenOlnmen wird, hinter
ihfejrFeldherrn"-stell~;;müssen und gestellt. Aber der Gegen
satz'War 'inder Tat eine BelastungS), da der karth3gische
Senat im MOll1~nte der Verhandlungen nicht fiber alle Ein~el
heiten orientiert war. Dass die Rückverlegung der Diskussion
atrl den Lutatiusvertrag <ein glänzender Schachzug der Kar
thager gewesen sei" (Otto S.511), und dass überhaupt 'in
dem diplomatischen Vorspiel des zweiten punischen' Krieges
letzten Endes Karthago gesiegt hat' (a. a. O. S.514), kann
ich nicht :fiIld~Il"

Bonn. Friedrich Oertel.

1) Oben 8. 227 1•
2) Vgl. Groag a. a. O. 8.28. 483• 68.
3) Vgl. auch Ed. Meyer a. a. O. S.364.




